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 erstgenannter Wert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 490 000 EUR
 zweitgenannter Wert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 980 000 EUR
 drittgenannter Wert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  698 000 EUR
 viertgenannter Wert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 396 000 EUR
Im § 18 Abs. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 450 000 EUR

§ 5
Für die Unternehmung „Wien Kanal“ werden die im Statut für die Unterneh-
mung festgelegten Wertgrenzen wie folgt festgestellt:
Im § 4 Z 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 450 000 EUR
Im § 6 Abs. 2 Z 3
 erstgenannter Wert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 980 000 EUR
 zweitgenannter Wert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 450 000 EUR
Im § 17 Abs. 3 Z 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 450 000 EUR

§ 6
Die Haftungsobergrenze für das Jahr 2021 beträgt 14 562 442 280,94 EUR.

§ 7
Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft.
 Der Vorsitzende:
 Mag. Thomas Reindl

Verordnung des Magistrats der Stadt Wien,  
mit der die Verordnung des Magistrats der Stadt Wien  
betreffend AnwohnerInnenparkzonen im 7. Wiener  
Gemeindebezirk (Neubau) geändert wird

Artikel I 
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit § 94d Straßenverkehrsordnung 
1960 (StVO 1960) wird die Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betref-
fend AnwohnerInnenparkzonen im 7. Wiener Gemeindebezirk (Neubau), 
kundgemacht im Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 41/2018, wie folgt geändert:
Artikel I hat zu lauten wie folgt:
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit § 94d Straßenverkehrsordnung 
1960 (StVO 1960) wird auf folgenden Straßenstellen das Halten und Parken 
verboten:
  1) 7., Ahornergasse ONr. 4, auf eine Länge von 30 m, beginnend mit der 

Hausgrenze ONr. 2/4
  2) 7., Andreasgasse ONr. 5, auf eine Länge von 16 m, beginnend nach der 

Hauseinfahrt 
  3) 7., Andreasgasse ggü. ONr. 7–ggü. ONr. 9/Front Andreaspark, auf 

 gesamte Länge der Parkbucht
  4) 7., Apollogasse ONr. 1, auf eine Länge von 29,9 m, endend vor der 

Zieglergasse
  5) 7., Apollogasse ONr. 26–28, auf eine Länge von 20,0 m, beginnend 

5,0 m nach der Hausgrenze ONr. 30/28
  6) 7., Apollogasse ONr. 3, auf eine Länge von 25,0 m, beginnend nach 

der Schottenfeldgasse 
  7) 7., Apollogasse ONr. 5, auf eine Länge von 30,0 m, endend vor der 

Schottenfeldgasse
  8) 7., Badhausgasse ONr. 8–16, auf Objektlänge
  9) 7., Bandgasse ONr. 9, auf Objektlänge 
 10) 7., Bandgasse ONr. 12, auf eine Länge von 18,0 m, beginnend mit der 

Parkbucht nach der Westbahnstraße 
 11) 7., Bandgasse ONr. 14–16, auf eine Länge von 22,70 m, beginnend 

mit der Parkbucht nach der Westbahnstraße

 12) 7., Bandgasse ONr. 19–21, auf eine Länge von 25,0 m, beginnend 
3,0 m nach der Hausgrenze ONr. 17/19

 13) 7., Bandgasse ONr. 33–41, auf eine Länge von 31,20 m, beginnend 
mit der Parkbucht nach der Hauseinfahrt 

 14) 7., Bandgasse ONr. 34–36, beginnend nach der Hauseinfahrt ONr. 36 
und endend vor der Hauseinfahrt ONr. 34

 15) 7., Bernardgasse ONr. 3, zwischen den Hauseinfahrten 
 16) 7., Bernardgasse ONr. 11–13, auf eine Länge von 35,20 m, beginnend 

mit der Parkbucht nach der Schottenfeldgasse
 17) 7., Bernardgasse ONr. 22–24, beginnend nach der Hauseinfahrt  

ONr. 22 und endend mit der Parkbucht vor der Aufdoppelung ONr. 24
 18) 7., Bernardgasse ONr. 28, beginnend mit der Hausgrenze ONr. 26/28 

und endend vor der Hauseinfahrt ONr. 28
 19) 7., Bernardgasse ONr. 39–41, beginnend nach der zweiten Baum-

scheibe ONr. 41 nach dem Lerchenfelder Gürtel und endend vor der 
Baumscheibe ONr. 39 vor der Wimbergergasse

 20) 7., Breite Gasse ONr. 16–18, auf eine Länge von 20,0 m, endend vor 
ONr. 18, 5,50 m vor der Parkbucht Burggasse 

 21) 7., Breite Gasse ONr. 5–7, auf eine Länge von 23,20 m, endend vor der 
Hauseinfahrt ONr. 5

 22) 7., Burggasse ONr. 14–16, auf eine Länge von 15,0 m, beginnend 
6,0 m nach der Parkbucht

 23) 7., Burggasse ONr. 24 und Front Sankt-Ulrichs-Platz, auf eine Länge 
von 35,0 m, beginnend 12,0 m nach der Hausgrenze ONr. 26/24

 24) 7., Burggasse ONr. 67–69, auf eine Länge von 20,0 m, beginnend nach 
der Hauseinfahrt ONr. 69

 25) 7., Burggasse ONr. 71–73, auf eine Länge von 28,35 m, beginnend 
nach der Hauseinfahrt ONr. 73 

 26) 7., Burggasse ONr. 82–84, auf eine Länge von 17,45 m, beginnend 
nach der Hauseinfahrt ONr. 84

 27) 7., Burggasse ONr. 83, beginnend nach der Hauseinfahrt ONr. 83 und 
endend mit der Parkbucht vor der Zieglergasse 

 28) 7., Burggasse ONr. 99, auf eine Länge von 10,0 m, beginnend mit der 
Hausgrenze ONr. 101/99

 29) 7., Burggasse ONr. 100–100A, beginnend 10,0 m nach der Parkbucht 
nach der Schottenfeldgasse und endend mit der Hausgrenze ONr. 100/98

 30) 7., Burggasse ONr. 112, zwischen der Hauseinfahrt und der Parkbucht 
vor der Halbgasse 

 31) 7., Burggasse ONr. 124, zwischen den Hauseinfahrten ONr. 124 und 
ONr. 122A

 32) 7., Döblergasse ONr. 1, zwischen mittlerer und linker Hauseinfahrt 
 33) 7., Faßziehergasse ONr. 8, auf Länge der Parkbucht
 34) 7., Gardegasse ONr. 9, auf Länge der Parkbucht 
 35) 7., Halbgasse ONr. 10–12, zwischen den Hauseinfahrten ONr. 14 und 

ONr. 10
 36) 7., Halbgasse ONr. 18, beginnend mit der Parkbucht nach der Burg-

gasse und endend mit der Hausgrenze ONr. 18/20
 37) 7., Halbgasse ONr. 27–29, auf eine Länge von 20,0 m, beginnend mit 

der Hausgrenze ONr. 25/27
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 72) 7., Lindengasse ONr. 65, zwischen den Baumscheiben 
 73) 7., Lindengasse ONr. 8–12, auf eine Länge von 26,90 m, endend vor 

der Hauseinfahrt ONr. 12
 74) 7., Lindengasse ONr. 9–11, auf eine Länge von 19,85 m, endend vor 

der Hauseinfahrt ONr. 15
 75) 7., Mechitaristengasse ONr. 1, beginnend nach der Parkbucht und 

 endend vor der Hauseinfahrt
 76) 7., Mentergasse ONr. 3–5, auf Objektlänge
 77) 7., Mentergasse ggü. ONr. 3–ggü. ONr. 7, auf eine Länge von 49,85 m, 

beginnend 15,50 m nach der Parkbucht nach der Schottenfeldgasse
 78) 7., Mondscheingasse ONr. 17, auf eine Länge von 10,0 m, beginnend 

nach der Hauseinfahrt ONr. 19
 79) 7., Mondscheingasse ONr. 3–7, beginnend 13,0 m nach Hausgrenze 

ONr. 1/3 und endend 6,0 m vor Hausgrenze ONr. 7/9
 80) 7., Museumstraße ONr. 12, auf eine Länge von 25,0 m, beginnend 

nach der ersten Einfahrt
 81) 7., Myrthengasse ONr. 11–13, auf eine Länge von 13,50 m, beginnend 

nach der Baumscheibe
 82) 7., Neubaugürtel ONr. 48–50, auf eine Länge von 23,40 m, beginnend 

nach der Hauseinfahrt ONr. 48
 83) 7., Neustiftgasse ONr. 109–111, auf eine Länge von 25,0 m, endend 

mit der Parkbucht
 84) 7., Neustiftgasse ONr. 121, zwischen den Hauseinfahrten ONr. 119 

und ONr. 121
 85) 7., Neustiftgasse ONr. 125, auf eine Länge von 10,0 m, beginnend mit 

der Parkbucht nach der Halbgasse
 86) 7., Neustiftgasse ONr. 141, auf eine Länge von 10,0 m, beginnend mit 

Hausgrenze ONr. 139/141
 87) 7., Neustiftgasse ONr. 147–149, beginnend nach der Wimbergergasse 

und endend vor der Hauseinfahrt ONr. 149 
 88) 7., Neustiftgasse ONr. 95–101, beginnend mit der Parkbucht und  

endend vor der Hauseinfahrt ONr. 101
 89) 7., Neustiftgasse ONr. 62–64, beginnend nach der Baumscheibe  

ONr. 60/62 und endend vor der Baumscheibe ONr. 64/66
 90) 7., Neustiftgasse ONr. 18–22, auf eine Länge von 28,65 m, endend 

5,0 m vor der Parkbucht ONr. 22
 91) 7., Neustiftgasse ONr. 2, auf eine Länge von 22,90 m, endend mit der 

Parkbucht 
 92) 7., Neustiftgasse ONr. 3–5, beginnend nach der Museumstraße und 

 endend mit Hausgrenze ONr. 5/7
 93) 7., Neustiftgasse ONr. 92–94, auf eine Länge von 10,0 m, beginnend 

nach der Hauseinfahrt ONr. 92
 94) 7., Richtergasse ONr. 5–7, zwischen den Hauseinfahrten 
 95) 7., Richtergasse ONr. 7–9, beginnend mit der Parkbucht und endend 

vor der Hauseinfahrt ONr. 7
 96) 7., Schottenfeldgasse ONr. 1, auf eine Länge von 16,0 m, beginnend 

mit Hausgrenze ONr. 3/1 
 97) 7., Schottenfeldgasse ONr. 19–21, auf eine Länge von 21,0 m, endend 

vor der Baumscheibe ONr. 19
 98) 7., Schottenfeldgasse ONr. 39–43, auf eine Länge von 19,80 m,  

beginnend mit der Parkbucht 
 99) 7., Schottenfeldgasse ONr. 47, auf gesamte Länge der Parkbucht
100) 7., Schottenfeldgasse ONr. 55–57, beginnend mit der Parkbucht nach 

der Kandlgasse und endend vor der Hauseinfahrt 
101) 7., Schottenfeldgasse ONr. 71, zwischen den Hauseinfahrten ONr. 71 

und ONr. 69
102) 7., Schottenfeldgasse ONr. 75A–77, auf eine Länge von 25,45 m,  

endend mit der Hausgrenze ONr. 75A/75
103) 7., Schottenfeldgasse ONr. 8–12, auf eine Länge von 29,80 m,  

beginnend nach der Hauseinfahrt ONr. 12 
104) 7., Schottenfeldgasse ONr. 85, beginnend mit der Parkbucht und  

endend vor der Baumscheibe
105) 7., Schottenfeldgasse ONr. 93, beginnend nach der Baumscheibe und 

endend mit der Parkbucht vor der Bernardgasse 

 38) 7., Halbgasse ONr. 7–11, auf eine Länge von 30,0 m, endend vor dem 
Hauseingang ONr. 7 

 39) 7., Hermanngasse ONr. 11–13, beginnend 3,50 m vor Hausgrenze 
ONr. 11/13 und endend mit der Parkbucht vor der Westbahnstraße

 40) 7., Hermanngasse ONr. 18–20, zwischen den Hauseinfahrten 
 41) 7., Hermanngasse ONr. 21–23, beginnend nach der Parkbucht ONr. 23 

und endend vor der Hauseinfahrt ONr. 21
 42) 7., Kaiserstraße ONr. 20–24, beginnend mit der Parkbucht nach der 

Stollgasse und endend vor der Hauseinfahrt ONr. 24 
 43) 7., Kaiserstraße ONr. 23–25, auf gesamte Länge der Parkbucht
 44) 7., Kaiserstraße ONr. 28, auf eine Länge von 10,0 m, beginnend nach 

der Hauseinfahrt
 45) 7., Kaiserstraße ONr. 36, auf eine Länge von 25,0 m, endend mit der 

Parkbucht vor der Seidengasse
 46) 7., Kaiserstraße ONr. 54, auf eine Länge von 10,0 m, beginnend nach 

der Hauseinfahrt
 47) 7., Kaiserstraße ONr. 7–9, auf eine Länge von 50,50 m, endend mit der 

Parkbucht vor der Apollogasse 
 48) 7., Kaiserstraße ONr. 87–89, auf eine Länge von 20,0 m, endend vor 

der Hauseinfahrt ONr. 85
 49) 7., Kandlgasse ONr. 6–6A, beginnend mit der Baumscheibe ONr. 6 

nach der Bandgasse und endend mit der Baumscheibe vor der Haus-
einfahrt ONr. 8

 50) 7., Kandlgasse ONr. 11–13A, auf eine Länge von 31,60 m, beginnend 
nach der Hauseinfahrt bzw. Sperrfläche ONr. 11 

 51) 7., Kandlgasse ONr. 18, zwischen den Baumscheiben
 52) 7., Kandlgasse ONr. 25–29, zwischen den Hauseinfahrten ONr. 25 und 

ONr. 29
 53) 7., Kandlgasse ONr. 30–32, beginnend mit der Hauseinfahrt ONr. 30 

und endend 6,50 m nach Hausgrenze ONr. 30/32
 54) 7., Kandlgasse ONr. 38–40, auf eine Länge von 31,0 m, beginnend 

nach der Parkbucht ONr. 40 
 55) 7., Kandlgasse ONr. 45–49, beginnend 11,0 m vor der Baumscheibe 

ONr. 45/47 und endend 10,0 m nach der Baumscheibe ONr. 45/47
 56) 7., Karl-Schweighofer-Gasse ONr. 6–8, auf eine Länge von 14,30 m 

rechts der Hauseinfahrt ONr. 8 und auf eine Länge von 8,0 m links der 
Hauseinfahrt ONr. 8

 57) 7., Kellermanngasse ONr. 6–8, beginnend nach der Hauseinfahrt ONr. 6 
und endend mit der Parkbucht vor der Lerchenfelder Straße

 58) 7., Kenyongasse ONr. 1–3, beginnend mit Hausgrenze ONr. 5/3 und 
endend mit der Parkbucht vor der Stollgasse

 59) 7., Kenyongasse ONr. 17–19, beginnend mit der Parkbucht nach der 
Seidengasse und endend vor der Hauseinfahrt ONr. 17

 60) 7., Kenyongasse ONr. 18–20, beginnend nach der ersten Baumscheibe 
ONr. 20 und endend vor der Baumscheibe ONr. 18

 61) 7., Kenyongasse ONr. 4–12, beginnend nach der dritten Baumscheibe 
ONr. 10–12 und endend vor der zweiten Baumscheibe ONr. 4–8

 62) 7., Kirchberggasse ONr. 11–13, beginnend nach der Parkbucht und 
endend mit der Hausgrenze

 63) 7., Kirchberggasse ONr. 22–24, auf eine Länge von 29,85 m, endend 
12,0 m vor der Parkbucht vor der Burggasse

 64) 7., Kirchengasse ONr. 3–5, auf eine Länge von 13,0 m, endend vor der 
Hauseinfahrt ONr. 5

 65) 7., Kirchengasse ONr. 31–35, auf eine Länge von 35,0 m, beginnend 
nach der Hauseinfahrt ONr. 31

 66) 7., Lerchenfelder Gürtel ONr. 14–16, auf eine Länge von 19,90 m,  
beginnend nach der Hauseinfahrt ONr. 14

 67) 7., Lerchenfelder Gürtel ONr. 36–38, auf Objektlänge
 68) 7., Lerchenfelder Gürtel ONr. 6–8, auf eine Länge von 10,0 m, endend 

vor der Hauseinfahrt ONr. 8
 69) 7., Lindengasse ONr. 34, zwischen den Baumscheiben
 70) 7., Lindengasse ONr. 37, auf eine Länge von 16,65 m, endend mit der 

Parkbucht vor der Zollergasse 
 71) 7., Lindengasse ONr. 57, auf eine Länge von 27,15 m, endend mit der 

Parkbucht vor der Hauseinfahrt
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106) 7., Seidengasse ONr. 3, beginnend nach der Hauseinfahrt ONr. 3–5 
und endend mit der Parkbucht 

107) 7., Seidengasse ONr. 8–10, auf eine Länge von 25,50 m, beginnend 
mit der Baumscheibe/Parkbucht

108) 7., Seidengasse ONr. 15–17, auf eine Länge von 29,80 m, beginnend 
10,0 m nach der Parkbucht 

109) 7., Seidengasse ONr. 20–22, beginnend nach der Baumscheibe ONr. 22 
und endend vor der Grünfläche/Parkbucht ONr. 20 

110) 7., Seidengasse ONr. 26–28, beginnend nach der Baumscheibe ONr. 28 
und endend vor der Hauseinfahrt ONr. 26

111) 7., Seidengasse ONr. 38–40, auf eine Länge von 10,0 m, beginnend 
12,0 m nach Hausgrenze ONr. 42/40

112) 7., Seidengasse ONr. 44, auf eine Länge von 10,0 m, endend 2,50 m 
vor Hausgrenze ONr. 44/42

113) 7., Siebensterngasse ONr. 25–27, auf eine Länge von 10,0 m,  
beginnend nach der Hauseinfahrt ONr. 27 

114) 7., Siebensterngasse ONr. 27–29, auf eine Länge von 10,0 m, endend 
vor der Hauseinfahrt ONr. 27

115) 7., Siebensterngasse ONr. 33–35, auf eine Länge von 22,50 m, endend 
4,0 m vor der Parkbucht ONr. 33

116) 7., Siebensterngasse ONr. 7–9, auf eine Länge von 35,0 m, beginnend 
mit Hausgrenze ONr. 11/9

117) 7., Sigmundsgasse ONr. 2, auf eine Länge von 16,15 m, endend mit 
Hausgrenze ONr. 2/4

118) 7., Sigmundsgasse ONr. 8–10, auf eine Länge von 20,0 m, beginnend 
nach der Hauseinfahrt ONr. 8

119) 7., Stiftgasse ONr. 2–2A, auf eine Länge von 26,40 m, endend mit der 
Parkbucht vor der Siebensterngasse

120) 7., Stiftgasse ONr. 31–33, auf eine Länge von 21,0 m, endend 4,0 m 
vor der Hauseinfahrt ONr. 31

121) 7., Stiftgasse ggü. ONr. 11, zwischen den Baumscheiben ggü. Einmün-
dung Lindengasse 

122) 7., Stiftgasse ggü. ONr. 1–3, zwischen erster und zweiter Baumscheibe 
nach der Mariahilfer Straße 

123) 7., Stiftgasse ggü. ONr. 5–ggü. ONr. 11, zwischen vierter und sechster 
Baumscheibe nach der Mariahilfer Straße

124) 7., Stollgasse ONr. 1A–1C, auf eine Länge von 35,0 m, endend 18,0 m 
vor Hausgrenze ONr. 1C/3

125) 7., Urban-Loritz-Platz/verlängerte Westbahnstraße, auf eine Länge von 
35,0 m, beginnend mit der Parkbucht nach dem Urban-Loritz-Platz

126) 7., Urban-Loritz-Platz ONr. 2, auf eine Länge von 10,0 m, beginnend 
mit Hausgrenze ONr. 1/2

127) 7., Urban-Loritz-Platz ONr. 3–4, auf eine Länge von 15,0 m, beginnend 
2,0 m vor Hausgrenze ONr. 4/3 

128) 7., Westbahnstraße ONr. 25–29, auf eine Länge von 15,0 m,  
beginnend 7,0 m vor Hausgrenze ONr. 27–29/25 

129) 7., Westbahnstraße ONr. 32–34, auf eine Länge von 29,0 m,  
beginnend mit der Parkbucht nach der Schottenfeldgasse

130) 7., Westbahnstraße ONr. 56–58, auf eine Länge von 10,0 m, endend 
vor der Baumscheibe

131) 7., Wimbergergasse ONr. 14–16, zwischen den Baumscheiben
 132) 7., Wimbergergasse ONr. 21–23, auf Objektlänge
133) 7., Wimbergergasse ONr. 2–4, beginnend nach der Hauseinfahrt und 

endend mit der Parkbucht vor der Kandlgasse
134) 7., Wimbergergasse ONr. 30–32, beginnend mit Hausgrenze  

ONr. 34/32 und endend vor der Hauseinfahrt ONr. 30
135) 7., Wimbergergasse ONr. 39–41, beginnend nach der Baumscheibe 

ONr. 39 und endend 5,0 m nach der Baumscheibe ONr. 41
136) 7., Wimbergergasse ONr. 44–46, zwischen den Baumscheiben
137) 7., Zieglergasse ONr. 1, auf eine Länge von 15,0 m, beginnend 6,0 m 

nach der Parkbucht Mariahilfer Straße
138) 7., Zieglergasse ONr. 9–11, beginnend mit der Parkbucht nach der 

Apollogasse und endend vor der Hauseinfahrt ONr. 7 
139) 7., Zieglergasse ONr. 14–18, beginnend nach der Hauseinfahrt ONr. 14 

und endend vor der Baumscheibe ONr. 18 

140) 7., Zieglergasse ONr. 19–23, auf eine Länge von 30,85 m,  
endend mit der Parkbucht vor der Lindengasse

141) 7., Zieglergasse ONr. 33A, beginnend nach der Hauseinfahrt und  
endend mit der Parkbucht

142) 7., Zieglergasse ONr. 39–41, zwischen den Hauseinfahrten
143) 7., Zieglergasse ONr. 43–45, zwischen den Hauseinfahrten
144) 7., Zieglergasse ONr. 74–78, auf eine Länge von 19,0 m, beginnend 

4,0 m nach der Hauseinfahrt ONr. 74 
145) 7., Zieglergasse ONr. 78–80, auf eine Länge von 15,0 m, endend vor 

der Hauseinfahrt ONr. 80
146) 7., Zieglergasse ONr. 96–98, auf eine Länge von 20,0 m, endend vor 

der Baumscheibe ONr. 98
147) 7., Zollergasse ONr. 16–20, auf eine Länge von 25,0 m, beginnend 

2,50 m nach Hausgrenze ONr. 14/16
148) 7., Zollergasse ONr. 17–19, auf eine Länge von 21,80 m, endend vor 

der Hauseinfahrt ONr. 17
149) 7., Zollergasse ONr. 2, auf eine Länge von 15,50 m, beginnend 15,0 m 

nach der Parkbucht Mariahilfer Straße 
150) 7., Zollergasse ONr. 35–37, auf eine Länge von 14,0 m, endend 5,50 m 

vor der Hauseinfahrt ONr. 39

Artikel II 
Diese Verordnung wird gemäß § 44 Abs. 3 StVO 1960 durch Anschlag an der 
Amtstafel der Magistratsabteilung 46 und Publikation im Amtsblatt der Stadt 
Wien kundgemacht und tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft.
 Magistrat der Stadt Wien 
 Magistratsabteilung 46 
 Verkehrsorganisation und 
 technische Verkehrsangelegenheiten 
 Der Abteilungsleiter: 
 Senatsrat Dr. Markus Raab 

VERORDNUNG

des Magistrats, mit der die Verordnung über die Verlängerung des Zeit-
raums, in dem eine Freistellung von Bediensteten mit COVID-19-Risiko- 
Attest möglich ist, geändert wird.

Auf Grund des § 110c Abs. 2 Z 2 der Dienstordnung 1994 – DO 1994, LGBl.  
Nr. 56, des § 62l Abs. 2 und Abs. 3 Z 2 der Vertragsbedienstetenordnung 1995 – 
VBO 1995, LGBl. Nr. 50, sowie des § 138b Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 des Wiener 
Bedienstetengesetzes – W-BedG, LGBl. Nr. 33/2017, jeweils zuletzt geändert 
durch das Gesetz LGBl. Nr. 48/2020, wird verordnet:

Artikel I
Die Verordnung des Magistrats über die Verlängerung des Zeitraums, in dem 
eine Freistellung von Bediensteten mit COVID-19-Risiko-Attest möglich ist, 
ABl. Nr. 23/2020, zuletzt geändert mit Verordnung des Magistrats vom  
27. August 2020, ABl. Nr. 36/2020, wird wie folgt geändert:
Das Datum „31. Dezember 2020“ wird durch das Datum „31. März 2021“ er-
setzt.

Artikel II
Art. I tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft.

Wien, am 18. Dezember 2020 Magistrat der Stadt Wien
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